
Stellungnahme

des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung

zum

Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriumszur Sicherung 
vorhandener Verkehrsdaten und Gewährleistung von 

Bestandsdatenauskünften im Internet.

www.vorratsdatenspeicherung.de

Zur uneingeschränkten Verbreitung.

Inhalt
Position zum Eckpunktepapier der Bundesregierung ..................................................................................2
Vorgebrachte Argumente............................................................................................................................................3
Forderungen zur Stärkung des Datenschutzes im Internet........................................................................5
Kontakt.................................................................................................................................................................................6
Quellen.................................................................................................................................................................................6

- 1 -



Position zum Eckpunktepapier der Bundesregierung 

Das Eckpunktepapier  des  Bundesjustizministeriums zur  Sicherung  vorhandener Verkehrsdaten 
und Gewährleistung von Bestandsdatenauskünften im Internet sieht neben der als Alternative 
zur  einer  Vorratsdatenspeicherung  zu  begrüßenden  schnellen  Sicherung  von  Verkehrsdaten 
(„Quick Freeze“) vor, Internet-Zugangsanbieter zu verpflichten, flächendeckend und ohne jeden 
Anlass aufzuzeichnen, wer wann mit welcher IP-Adresse das Internet genutzt hat. In Verbindung 
mit anderen Informationen, die Anbieter wie Google, Twitter oder Youtube speichern, würde so 
unsere gesamte Internetnutzung nachvollziehbar werden, also potenziell jede unserer Eingaben, 
jeder unserer Klicks, jeder unserer Downloads, jeder unserer Beiträge/Posts im Netz. 

Aus  den  folgenden  Gründen  lehnen  wir  eine  solche  generelle  und  undifferenzierte 
Vorratsspeicherung unserer Identität im Internet entschieden ab: 

1. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet hätte unzumutbare Auswirkungen: Sie würde das Ende der Anonymität im 
Internet  bedeuten.  Sie  würde  es  unmöglich  machen,  das  Internet  frei  vom  Risiko 
staatlicher  Beobachtung  (z.B.  auch  wegen  eines  falschen  Verdachts),  missbräuchlicher 
Offenlegung  durch  Mitarbeiter  des  Anbieters  (Telekom-Skandal)  und  versehentlichen 
Datenverlustes  (z.B.  T-Mobile-Datenverlust)  zu  nutzen.  Dadurch  hätte  eine  IP-
Vorratsdatenspeicherung  unzumutbare  Folgen,  wo  Menschen  nur  im  Schutz  der 
Anonymität überhaupt bereit sind, sich in einer Notsituation beraten und helfen zu lassen 
(z.B.  Opfer  und Täter  von Gewalt-  oder  Sexualdelikten),  ihre Meinung trotz  öffentlichen 
Drucks  zu  äußern  oder  Missstände  bekannt  zu  machen  (Presseinformanten,  anonyme 
Strafanzeigen). 

2. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet stünde außer jedem Verhältnis zu ihrem möglichen Nutzen: Schon heute 
werden  Internetdelikte  außergewöhnlich  häufig  aufgeklärt;  die  Einführung  einer 
sechsmonatigen IP-Vorratsdatenspeicherung erhöhte diese Aufklärungsquote nicht. Eine 
flächendeckende Vorratsdatenspeicherung droht die Aufklärung von Straftaten umgekehrt 
sogar zu erschweren, weil sie ein verstärktes Ausweichen auf Anonymisierungstechniken 
und  andere  Kommunikationskanäle  nach  sich  zieht  und  dadurch  selbst  gezielte, 
verdachtsabhängige Überwachungsmaßnahmen vereitelt, wo sie heute noch möglich sind. 

3. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet  wäre  eine  nicht  zu  rechtfertigende  und  technikfeindliche 
Diskriminierung von Internetnutzern gegenüber Menschen, die weiterhin anonym 
telefonisch  (z.B.  Flatrate),  postalisch  oder  unmittelbar  kommunizieren  und  sich 
Informationen  verschaffen  können.  In  immer  mehr  Fällen  können  Menschen 
Informationen nur  noch  über  das  Internet  beschaffen  und nur noch  über  das  Internet 
kommunizieren. 

4. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet  wäre  ein  Dammbruch  mit  weitreichenden  Folgen: Eine  IP-
Vorratsdatenspeicherung  stellte  den  Präzedenzfall  einer  Aufgabe  des  rechtsstaatlichen 
Grundsatzes  dar,  wonach  "grundrechtsrelevante  Maßnahmen  im  Rahmen  der 
Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass ein 
ausreichender  Verdacht  oder  Anlass  für  diese  Maßnahme  gegeben  ist".[1] Wird  eine 
generelle  und  undifferenzierte  Vorratsdatenspeicherung  erstmals  als  legitimes  Mittel 
anerkannt,  droht schrittweise (z.B.  als Ergebnis von Koalitionsverhandlungen) nicht nur 
eine noch sehr viel weiter reichende Erfassung von Telekommunikationsdaten, sondern 
auch von Flugreisedaten und weiteren Daten über das alltägliche Verhalten vollkommen 
unbescholtener  Bürgerinnen  und  Bürger.  Das  Prinzip  einer  rein  prophylaktischen 
Erfassung des Verhaltens wahlloser Bürger führt in den Überwachungsstaat. 
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Vorgebrachte Argumente

Die zur Begründung vorgebrachten Argumente rechtfertigen den Vorstoß nicht: 

1. Internetnutzer  werden  keineswegs  "insbesondere  zum  Vorgehen  gegen 
Kinderpornografie" identifiziert, schon gar nicht in 80% der Fälle. Eine solche Zahl 
kann allenfalls für das Bundeskriminalamt zutreffen, das sich speziell mit solchen Fällen 
befasst.  Insgesamt  betrachtet  aber  erfolgen  nach  einer  Untersuchung  des  Max-Planck-
Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht weniger als 5% der staatlichen IP-
Auskunftsersuchen  wegen  eines  Verdachts  des  Austauschs  kinder-  oder 
jugendpornografischer  Darstellungen  über  das  Internet.[2] Auch  nach  der  polizeilichen 
Kriminalstatistik  betreffen  weniger  als  3%  der  polizeilichen  Ermittlungen  wegen 
Internetdelikten Fälle des Austauschs kinder- oder jugendpornografischer Darstellungen 
im  Internet.[3] Solche  Ermittlungen  waren  schon  vor  Inkrafttreten  einer  IP-
Vorratsdatenspeicherung  zum  01.01.2009  überdurchschnittlich  erfolgreich 
(Aufklärungsrate  2008:  80%),  sogar  etwas  erfolgreicher  als  nach  Inkrafttreten  einer  IP-
Vorratsdatenspeicherung am 01.01.2009 (Aufklärungsrate 2009: 76%). 

2. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet  zieht  durchaus  das  vom  Bundesverfassungsgericht  angesprochene 
diffus  bedrohliche  Gefühl  des  Beobachtetseins  nach  sich. Sie  erfasst  nämlich 
Internetverbindungen, die unter der Erwartung von Anonymität hergestellt werden. 2009 
gaben 46% der Bürger an, einen Internet-Anonymisierungsdienst zu nutzen oder nutzen zu 
wollen,[4] was sich nur durch den Wunsch erklären lässt, dem Risiko einer Aufdeckung der 
eigenen  Internetnutzung  zu  entgehen.  Eine  generelle  und  undifferenzierte 
Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im  Internet  ermöglicht  die  Erstellung 
aussagekräftiger Persönlichkeits- und Bewegungsprofile praktisch jeden Bürgers 
in noch höherem  Maße als Telefon-Verbindungsdaten:  Die  Kenntnis  der Identität 
eines Internetnutzers macht in Verbindung mit "Logfiles" der Diensteanbieter potenziell 
unsere gesamte Internetnutzung nachvollziehbar – nicht nur, mit wem wir in Verbindung 
standen (wie bei Telefon-Verbindungsdaten), sondern sogar die Inhalte, für die wir uns im 
Netz interessiert haben (gelesene Internetseiten, eingegebene Suchbegriffe usw.). Aus der 
IP-Adresse lässt sich auch der Aufenthaltsort ableiten - nach neuen Forschungsergebnissen 
sogar, ob sich der Nutzer zuhause, auf der Arbeit oder unterwegs befindet. 

3. Eine  siebentägige  statt  sechsmonatige  Vorratsdatenspeicherung  beseitigt  das 
Risiko  von  Datenmissbrauch,  Datenpannen  und  falschem  Verdacht  nicht, 
sondern  begrenzt  erst,  nachdem  die  Offenlegung  bereits  passiert  ist,  das  Ausmaß  des 
Schadens. 

4. Dass  bereits  heute  einige  Internet-Zugangsanbieter  rechtswidrig  eine 
Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im  Internet  praktizieren,  ist  mit  den 
Auswirkungen  eines  generellen  Speicherzwangs  nicht  zu  vergleichen. Denn 
bisher  ermöglicht  die  unterschiedliche  Speicherpraxis  gerade  Personen,  die  auf  eine 
anonyme Internetnutzung angewiesen  sind,  die  Wahl  eines  Internet-Zugangsanbieters, 
der keine Vorratsdatenspeicherung vornimmt (z.B. Arcor, Freenet, Versatel, Vodafone). 

5. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet  beseitigt  das  Risiko  eines  mit  Sanktionen  verbundenen  EU-
Vertragsverletzungsverfahrens  nicht,  denn  Sanktionen  nach  Art.  260  Abs.  3  AEUV 
beantragt die EU-Kommission auch, "wenn sich die mitgeteilten Umsetzungsmaßnahmen 
[...] nur auf einen Teil der Richtlinie beziehen".[5] Die Meldung einer Teilumsetzung kann 
bereits  bei  Einführung  eines  reinen Quick-Freeze-Verfahrens  erfolgen.  Ohnehin  ist  eine 
Entscheidung  des  Europäischen  Gerichtshofs  über  eine Klage  wegen  Vertragsverletzung 
nicht vor Ablauf eines Jahres zu erwarten. Es ist  vollkommen offen, ob und in welcher 
Form die EG-Richtlinie zur Vorratdatenspeicherung in einem Jahr noch existiert. Übrigens 
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sind  ständig  ca.  20  Vertragsverletzungsverfahren  gegen  Deutschland  vor  dem 
Europäischen Gerichtshof anhängig.[6] Vor allem hat die Bundesregierung die Möglichkeit, 
aus  wichtigen  Gründen  des  Grundrechtsschutzes  eine  Befreiung  von  der  Pflicht  zur 
Umsetzung  der  Richtlinie  zur  Vorratsdatenspeicherung  zu  beantragen  und  dies 
nötigenfalls einzuklagen (Art. 114 Abs. 4 AEUV). Dadurch kann eine Verurteilung wegen 
Vertragsverletzung auf absehbare Zeit ausgeschlossen werden. 

6. Eine  generelle  und  undifferenzierte  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im 
Internet  ändert  nichts  daran,  dass  CDU-  und  CSU-Politiker  die  FDP  als 
Sicherheitsrisiko und Vertragsverletzer diffamieren, wie die aktuelle Debatte zeigt. 

7. Straftaten lassen sich auch ohne Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten über 
das  Verbindungsende  hinaus  verfolgen;  auch  ein  Verfahren  zur  schnellen 
Sicherung  von  Verkehrsdaten  („Quick  Freeze“)  setzt  keine 
Vorratsdatenspeicherung voraus. Schon der Blick auf unser tägliches Leben zeigt, dass 
die meisten (ca. 55%) dem Staat bekannt gewordenen Straftaten aufgeklärt werden können, 
obwohl niemand mitschreibt, wer wir sind, mit wem wir geredet, wo wir uns aufgehalten 
und worüber wir uns informiert haben. Strafverfolgung gelingt bei unbekannten Tätern 
beispielsweise, indem sie noch auf frischer Tat festgehalten und identifiziert werden. Dies 
ist  im  Internet  besonders  lange  möglich,  weil  Internetverbindungen  im  Zeitalter  von 
Flatrates typischerweise länger aufrecht erhalten werden als sich ein Täter sonst am Tatort 
aufhalten  würde.  Teilweise  werden  unbekannte  Straftäter  auch  mithilfe  von  Spuren 
ausfindig gemacht. Im Internet kann man bei Betrugsdelikten oftmals erfolgreich der Spur 
des  erschwindelten  Geldes  bzw.  Gutes  folgen.  Bei  82%  der  polizeilich  registrierten 
Internetdelikte handelt es sich um Betrug. Teilweise werden unbekannte Straftäter ertappt, 
wenn sie an den Tatort zurück kehren. Im Internet funktioniert dies beispielsweise, wenn 
sich der Straftäter erneut bei dem Dienst anmeldet, über den er seine Straftat begangen oder 
bekannt  gegeben  hat  (z.B.  Auktionshaus,  Chat-Dienst,  E-Mail-Konto).  So  konnte  das 
Bundeskriminalamt auf diese Weise einen Mann, der in einem Internetchat über einen 
Kindesmissbrauch  berichtet  hatte,  im  März  2010  dingfest  machen  lassen,  obwohl  der 
genutzte Zugangsanbieter Verbindungsdaten nicht verdachtslos auf Vorrat speicherte. Es 
ist  nicht  nachzuweisen,  dass  eine  Internet-Vorratsdatenspeicherung  überhaupt  einen 
statistisch signifikanten Beitrag zu der Zahl der aufgeklärten Straftaten leistete, nachdem 
selbst  die  sechsmonatige  Vorratsdatenspeicherung  im  Jahr  2009  die  Aufklärungsquote 
nicht gesteigert hat. 

Wir  verlangen  vor  diesem  Hintergrund,  den  Vorschlag  einer  generellen  und 
undifferenzierten  Vorratsspeicherung  unserer  Identität  im  Internet  sofort 
zurückzuweisen  und  zurückzuziehen. Sinnvolle  Vorschläge  zum  wirksameren  Vorgehen 
gegen Internetdelikte haben wir bereits unterbreitet.[7] 
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Forderungen zur Stärkung des Datenschutzes im Internet

Umgekehrt  besteht  ein  dringender  Bedarf,  den  Schutz  unserer  Privatsphäre  im  Internet  vor 
staatlicher Überwachung zu stärken: 

1. Durch  Änderung  des  §  100  TKG  muss  auch  eine  aus  Providersicht  freiwillige, 
anlassunabhängige Vorratsspeicherung von Verkehrsdaten klar ausgeschlossen 
werden.[8] 96,2% der im Rahmen einer Umfrage befragten Internetnutzer/innen ist  dies 
wichtig, 86,7% sogar sehr wichtig. Die nach § 100 TKG gesammelte Datenhalde geht sowohl 
hinsichtlich der protokollierten Informationen wie bezüglich der Datenverwendung (z.B. 
millionenfache Datennutzung zur Auskunfterteilung an Private nach § 101 UrhG) noch 
weit über die im Eckpunktepapier vorgeschlagene verpflichtende Vorratsdatenspeicherung 
hinaus. Daneben muss auch das vor Einführung der Vorratsdatenspeicherung bestehende 
Recht, die unverzügliche Löschung von Abrechnungsdaten zu verlangen (§ 97 TKG a.F.), 
wieder eingeführt werden. 

2. Die  Identität des Nutzers einer IP-Adresse oder Telefonnummer darf künftig nur 
noch  mit  richterlichem  Beschluss,  nur  zur  Verfolgung  schwerer  Straftaten  oder  zur 
Abwehr schwerer Gefahren und nicht für Geheimdienste offengelegt werden (§§ 112, 113 
TKG ändern). 92,4% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 

3. Behörden  dürfen  Auskünfte  über  Nutzer  von  Internetdiensten  und  ihre 
Internetnutzung künftig nur noch unter den Voraussetzungen verlangen, die für 
Auskünfte  über  Nutzer  von  Telekommunikationsdiensten  und  deren 
Verbindungen  gelten (nur  auf  richterliche  Anordnung,  nur  zur  Verfolgung  schwerer 
Straftaten  oder  zur  Abwehr  schwerer  Gefahren).  Die  §§  14,  15  des  Telemediengesetzes 
müssen entsprechend geändert werden. 92,4% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig.

4. Eine in die  Zukunft  gerichtete  „Quick-Freeze“-Anordnung auf „Zuruf“  zur  Speicherung 
zukünftiger Verkehrsdaten muss außer Kraft treten, wenn sie nicht binnen drei 
Werktagen gemäß § 100g StPO richterlich bestätigt wird. Quick-Freeze-Anordnungen 
müssen die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses 
oder des Endgerätes bezeichnen. Ohne richterliche Anordnung eingefrorene Daten müssen 
spätestens  nach  sieben  Tagen  gelöscht  werden,  weil  innerhalb  dieser  Zeitspanne 
ausreichend Gelegenheit besteht, eine richterliche Anordnung zur Herausgabe der Daten 
zu bewirken. 91,4% der Internetnutzer/innen ist eine derartige Gestaltung des geplanten 
Quick-Freeze-Verfahrens wichtig. 

5. Das  Fernmeldegeheimnis muss auf die Nutzung von Internetdiensten erstreckt 
werden  („Telemedien-Nutzungsgeheimnis“).  89,5%  der  Internetnutzer/innen  ist  dies 
wichtig. 

6. Für rechtswidrig erteilte Auskünfte über Nutzer von Internetdiensten muss ein 
Verwertungsverbot  eingeführt  werden,  unter  anderem  damit  ausländische  Anbieter 
nicht länger ohne Vorliegen der deutschen Schutzvorschriften „freiwillig“ Auskünfte über 
Internetnutzer erteilen. 87,6% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 

7. Anbietern  von  Internetdiensten  muss  die  Erstellung  von  Nutzerprofilen  ohne 
Einwilligung  des  Nutzers  verboten  werden;  das  bisherige  Widerspruchsrecht  reicht 
nicht (§ 15 TMG ändern). 86,7% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 

8. Die Ermächtigung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur 
Aufzeichnung von Surfprotokollen muss aufgehoben  werden (§ 5 BSIG). 84,8% der 
Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 

9. Behörden  dürfen  Passwörter  zu  E-Mail-Konten  und  SIM-PINs  nur  unter  den 
Voraussetzungen der dadurch  ermöglichten Telekommunikationsüberwachung 
verlangen (§ 113 I 2 TKG ändern). 82,9% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 
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10. Internet-Zugangsanbieter  müssen  verpflichtet  werden,  auf  Wunsch  die 
dynamische  Zuteilung  einer  neuen  IP-Adresse  bei  jedem  Einwahlvorgang 
anzubieten.  Im  Zeitalter  von  IPv6  wird  sonst  eine  Nachverfolgung  unserer 
Internetnutzung  nicht  nur  bis  zu  eine  Woche  lang,  sondern  monate-  oder  jahrelang 
möglich sein. 79,1% der Internetnutzer/innen ist dies wichtig.  Dynamisch zugeteilte IP-
Adressen  müssen  auch  im  Zeitalter  von  IPv6  so  aufgebaut  sein,  dass  der  Internet-
Zugangsanbieter  nach Verbindungsende keine Rückverfolgung mehr  vornehmen kann. 
"Semipermanente" IP-Adressen erfüllen diese Anforderung nicht. Wegen der zunehmend 
dauerhaft verbundenen Geräte (z.B. Telefonmodems, TV-Modems) muss auf Wunsch auch 
die Neuzuteilung einer IP-Adresse spätestens alle 24 Stunden angeboten werden. Internet-
Zugangsanbieter müssen Neukunden bei Vertragsschluss diese Wahlrechte anbieten. 

11. Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass die  Bereitstellung von Diensten nicht von 
der  Angabe  einer  DeMail-Adresse  abhängig  gemacht  werden  darf.  75,2%  der 
Internetnutzer/innen ist dies wichtig. 

Kontakt

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
c/o FoeBuD e.V.
Marktststr. 18, 33602 Bielefeld
Tel: 0521-175254

Email: kontakt@vorratsdatenspeicherung.de

Web: http://www.vorratsdatenspeicherung.de
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Video: FDP-Pressekonferenz zur Vorratsdatenspeicherung (19.01.2011)   

Die FDP-Politiker Ahrendt, Piltz und Leutheusser-Schnarrenberger nahmen gestern zu dem 

untragbaren Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums Stellung, das unter II. eine 

Erfassung jeder Internetverbindung auf Vorrat vorsieht, und kündigten noch weiter reichende 

Kompromisse in den anstehenden Verhandlungen mit CDU/CSU an (14 min.): 

 

Anmerkungen: 

� Falsch ist die Aussage der Bundesjustizministerin, die vorgeschlagene Speicherung von 

Daten über jede Internetnutzung gehe nicht über die bisherige Praxis der Anbieter hinaus. 

Bisher kann man Anbieter nutzen, die nicht auf Vorrat speichern (z.B. Arcor/Vodafone, 

Versatel), was der vorgeschlagene Speicherzwang verhindern würde. Außerdem hat erst 

letzte Woche der Bundesgerichtshof entschieden, dass die von einigen Internet-

Zugangsanbietern zurzeit praktizierte mehrtägige Vorratsdatenspeicherung, soweit sie 

nicht technisch zwingend erforderlich ist, unzulässig ist.  

� Falsch ist auch die Aussage der Bundesjustizministerin, sie schlage keine 

"Vorratsdatenspeicherung light" vor und Verkehrsdaten sollten nur anlassbezogen 

gespeichert werden. In Wahrheit sieht das Eckpunktepapier unter Punkt II. vor, dass für 

jede Internetverbindung jedes Internetnutzers in Deutschland ohne Anlass protokolliert 

werden soll, wann wer mit welcher IP-Adresse online war, was in Verbindung mit den 

Nutzungsprotokollen der Anbieter die Rekonstruktion unserer gesamten Internetnutzung 

ermöglichen würde. Die zu speichernden Daten sind sehr wohl Verkehrsdaten, die auf 

Vorrat gespeichert werden sollen.  

� Siehe auch das Interview der Bundesjustizministerin mit dem ZDF, in dem sie 

ankündigt, die in ihrem Vorschlag vorgesehenen Fristen und Ausgestaltungen seien mit 

CDU und CSU verhandelbar. Die Union will sogar eine sechsmonatige Erfassung jeder 

Nutzung von Telefon, Handy, E-Mail und Internet erreichen. Bei einem heutigen 

Ministertreffen und am morgigen Donnerstag im Koalitionsausschuss soll ein 

Kompromiss ausgehandelt werden. Was dabei heraus kommt, ist offen; wir müssen das 

Schlimmste befürchten.  

https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/421/79/lang,de/



"Wort halten, FDP" - AK Vorrat ruft zu Telefonaktion auf (20.01.2011)   

+++ Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung bittet heute alle Internetnutzer, sich 

für einen Anruf bei FDP-Bundestagsabgeordneten 5 Minuten Zeit zu nehmen, um die 

geplante Vorratsspeicherung jeder Internetverbindung in Deutschland zu verhindern 

+++  

Schon anlässlich des heutigen Treffens des Koalitionsausschusses am Abend könnten CDU, CSU 

und FDP die Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland vereinbaren, 

befürchten die im AK Vorrat zusammen geschlossenen Bürgerrechtler, Datenschützer und 

Internetnutzer. Um dies zu verhindern, sollen besorgte Internetnutzer heute telefonisch eine 

Sperrminorität von mindestens 21 FDP-Bundestagsabgeordneten überzeugen, öffentlich 

zuzusichern, dass sie - wie von der FDP wiederholt beschlossen - der Wiedereinführung einer 

Vorratsdatenspeicherung unter keinen Umständen zustimmen werden, auch nicht der von der 

Bundesjustizministerin vorgeschlagenen Internet-Vorratsdatenspeicherung. 

Nach einem „Eckpunktepapier“ von Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) 

soll künftig für die gesamte Bevölkerung auf Vorrat protokolliert werden, wer wann mit welcher 

Kennung (IP-Adresse) im Internet gesurft hat. In Verbindung mit anderen Informationen, die 

Anbieter wie Google, Twitter oder Youtube speichern, würde so potenziell unsere gesamte 

Internetnutzung nachvollziehbar werden, also jede unserer Eingaben, jeder unserer Klicks, jeder 

unserer Downloads, jeder unserer Beiträge/Posts im Netz. Dies bedroht die Informationsfreiheit 

im Internet, weil man Nachteile durch den Aufruf "potenziell verdächtiger" Seiten oder die 

Verwendung "potenziell verdächtiger" Suchwörter befürchten müsste. Der Vorschlag würde 

weitgehend das Ende der Möglichkeit anonymer Kommunikation und Publikation im Internet 

bedeuten. Damit steht auch der Schutz kranker, ratsuchender oder bedrohter Menschen auf dem 

Spiel, die oftmals nur im Schutz der Anonymität bereit sind, sich im Internet zu informieren oder 

helfen zu lassen. 

Nach dem Vorschlag der Ministerin könnte die Polizei Internetnutzer noch nach Tagen (bis zu 

sieben Tage lang) ermitteln, und zwar „für die Aufklärung aller Straftaten“, selbst bei Verdacht 

von Bagatelldelikten wie Beleidigung oder Filesharing, und zwar ohne richterliche Prüfung oder 

Genehmigung. Zulässig wäre auch ein präventiver Datenzugriff ohne Tatverdacht, Zugriffe durch 

Geheimdienste (§ 113 TKG) und eine Namhaftmachung gegenüber Abmahnanwälten (§ 101 

UrhG). Selbst an 29 ausländische Staaten einschließlich der USA wären die Daten auf Anfrage 

herauszugeben. 

Mit einer Zustimmung zu diesem Vorschlag würde die FDP ihr Wort brechen, das sie vor der 

Bundestagswahl in ihrem Wahlprogramm gegeben und in vielen späteren Beschlüssen und 

Aussagen stets wiederholt hatte: „Die anlass- und verdachtsunabhängige 

Vorratsdatenspeicherung hat die FDP von Anfang an abgelehnt“[1] und: „Der Rechtsgrundsatz, 

dass grundrechtsrelevante Maßnahmen im Rahmen der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr 

nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass ein ausreichender Verdacht oder Anlass für diese 

Maßnahme gegeben ist, muss auch im digitalen Raum gelten. Wir lehnen daher die verdachts- 

und anlassunabhängige Speicherung personenbezogener Daten auf Vorrat ab.“[2] 

Die Vorratsdatenspeicherung steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Koalitionsausschusses 

im Kanzleramt am heutigen Abend. FDP-Spitzenpolitiker sind bislang bereit, einen Kompromiss 

mit CDU und CSU auszuhandeln. Die Union will in den Verhandlungen sogar noch eine sehr viel 

weiter reichende Vorratsprotokollierung auch unserer Telefon-, Handy-, E-Mail- und 

Anonymisierungsdienstnutzung für eine Dauer von sechs Monaten durchsetzen. Was als Ergebnis 

beschlossen würde, ist offen; der AK Vorrat befürchtet das Schlimmste. Die innenpolitische 

Sprecherin der FDP Gisela Piltz erklärte am Dienstag, rote Linie bei den Verhandlungen sei 

lediglich die „Einhaltung der Kernaussagen des Bundesverfassungsgerichts“, wonach bekanntlich 

eine sechsmonatige Vorratsspeicherung von Telefon-, Handy-, E-Mail-, Internet- und 

Anonymisierungsdienstnutzung mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Auch die 

Bundesjustizministerin will sich auf einen „Kompromiss“ mit CDU/CSU einlassen und ist bereit, 

über „Fristen“ und „die einzelnen Punkte“ zu sprechen.  

Vor diesem Hintergrund sollen heute zahlreiche Telefonanrufe die FDP-Bundestagsabgeordneten 

an ihre Zusage erinnern, jede „anlassunabhängige Speicherung personenbezogener Daten auf 

Vorrat“ abzulehnen. Im AK Vorrat-Wiki gibt es dazu eine Liste der Telefonnummern der 

Abgeordeten der FDP-Fraktion und eine Handreichung für das Gespräch mit den 

https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/423/79/lang,de/



Abgeordneten. Wenn nur 21 der 93 FDP-Abgeordneten überzeugt werden, Wort zu halten, ist 

jeder Kompromiss blockiert, weil laut Koalitionsvertrag „wechselnde Mehrheiten ausgeschlossen“ 

sind. Jeder kann an dieser Aktion teilnehmen und mithelfen!  

Die Aktionsseite im AK Vorrat-Wiki lautet: 

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Wort_halten_FDP 

https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/423/79/lang,de/



Die FDP-Files - Überzeugungen über Bord? (24.01.2011)   

Uns ist die Beschwerdeschrift zugespielt worden, mit der Frau Leutheusser-Schnarrenberger 

(FDP-Bundesjustizministerin), Frau Piltz (FDP-MdB), Herr Vogel (FDP-MdB), Herr Dr. Solms (FDP-

MdB) und andere FDP-Größen vor drei Jahren gegen die Vorratsdatenspeicherung vor das 

Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Und siehe da - die jetzt von Frau Leutheusser-

Schnarrenberger vorgeschlagene flächendeckende Erfassung aller Internetverbindungen auf 

Vorrat wäre damals als "unverhältnismäßig" und gar als Verstoß gegen die Würde des Menschen 

eingestuft worden. 

Der folgende Text ist wörtlich aus Aussagen der FDP-Beschwerdeschrift zusammen gestellt - 

und liest sich wie ein Plädoyer gegen das aktuelle "Kompromissangebot" der FDP-

Bundesjustizministerin: 

� Bei Kontakten über das Internet werden die dynamischen IP-Adressen gespeichert, unter 

denen der Nutzer im Netz "surft" und die es u. U. ermöglichen, die vom Nutzer im Internet 

aufgerufene Seite zu ermitteln. Die Neuregelung weitet auch den Umfang der bisher 

gespeicherten Daten erheblich aus, auf die der Staat zugreifen möchte. Dazu gehören die 

Telekommunikationsdaten der Internet-Dienste und die Verbindungsdaten über prepaid-

Karten oder die mit einer Pauschale - Flatrate - bezahlt werden. Dabei sollen nun aber 

zu den zu übermittelnden Bestandsdaten auch die dynamisch auf Zeit zugeteilten 

IP-Adressen gehören, mit denen man die Kommunikationsverbindungen der 

Internetnutzer im einzelnen nachvollziehen kann. 

� Die angefochtene Neuregelung ist keine Kleinigkeit einer bloß geringfügigen Erweiterung 

ohnehin schon bestehender Kontrollmöglichkeiten. Sie ist eine prinzipielle Ver-

änderung, die weitere Folgen und Forderungen nach sich ziehen wird, wenn sie 

erst einmal verwirklicht worden ist. Das hat schon angefangen. So hat der Bundesrat 

bei der Einbringung und der Zustimmung zum Gesetz am 30. 11. 2007 auf Vorschlag sei-

nes Rechtsausschusses gefordert, auch zivilrechtliche Auskunftsrechte gegenüber Internet-

Providern zur Durchsetzung urheberrechtlicher Ansprüche einzuführen, eine Forderung, die 

die Bundesregierung wegen der „beachtlichen Gründe für bedenkenswert“ gehalten hat. 

Zweifellos werden sich alsbald weitere Anliegen für eine Überwachung und Nutzung der 

doch ohnehin schon gespeicherten, also verfügbaren Daten finden.  

� Der entscheidende Unterschied liegt eben darin, daß die Speicherung selbst als 

gegeben und [...] streitlos gestellt erscheint, sodaß dann nur noch über Details 

einer weiteren Anwendung der Datensammlung entschieden werden wird.  

� Der bisher in § 3 a BDSG verankerte Grundsatz, Datensammlungen möglichst zu 

vermeiden, wird in sein Gegenteil verkehrt. Die entscheidende Veränderung, die das 

angefochtene Gesetz bewirkt, liegt darin, daß jeder Einwohner als potentieller 

Straftäter, Gefährder oder Extremist behandelt wird. Die Neuregelung trifft jeden 

Nutzer der Telekommunikation, also jeden Bürger, der an ihr und damit an der Gesellschaft 

teilnehmen möchte, die von ihr geprägt wird.  

� Die Vorratsdatenspeicherung stellt jeden Einwohner der Republik unter 

potentiellen Verdacht. Sonst wäre sie sinnlos. Man legt sich einen Vorrat nicht aus Spaß 

an, sondern weil man ihn nutzen will. Der Nutzer weiß bei jedem elektronisch vermittelten 

Kontakt mit anderen oder bei jedem Aufruf des Internet, daß seine Daten zusammen-

geführt und gespeichert werden, auch wenn dafür nicht die geringste Veranlassung 

besteht. Er kann dieser Speicherung nicht ausweichen, ohne besondere konspirative 

Vorkehrungen zu treffen.  

� Die massiven öffentlichen Reaktionen auf dieses Gesetz zeigen, daß vielen Nutzern das 

keineswegs gleichgültig ist und ihr Kommunikationsverhalten verändern kann - und das 

aus guten und nachvollziehbaren Gründen. Denn niemand kann wissen, wer die 

Verbindungsdaten schließlich zur Kenntnis bekommt und ob sich aus den jeweiligen 

privaten, beruflichen oder politischen Kontakten Schlüsse auf den Inhalt der Kom-

munikation ergeben, die zu irgendwelchen nachteiligen beruflichen, politischen oder 

persönlichen Folgen führen könnten. Jede freie Kommunikation steht und fällt mit der 

Überzeugung, selbst bestimmen zu können, ob sie vertraulich bleibt oder nicht. Wenn der 

Staat in die Möglichkeit einer freien Kommunikation ohne zwingenden Grund ein-

greift, dann zerstört er eine der wesentlichsten Grundlagen einer freien und 

demokratischen Gesellschaft.  

� Es gibt keine freie Gesellschaft ohne das Vertrauen des Bürgers in eine 

vertrauliche Kommunikation, bei der er weiß oder selbst bestimmen kann, wer von ihr 

Kenntnis erlangt. Dem Bürger muß ein Kernbereich der persönlichen Lebensführung 

belassen bleiben, in dem er das Recht hat und darauf vertrauen kann, von staatlicher 

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/424/79/lang,de/



Beobachtung, Kontrolle oder Beeinflussung frei zu sein und zu bleiben. Das gilt auch dann, 

wenn er kritische, unliebsame Gedanken hat und äußern will, so lange es nicht darum 

geht, eine konkrete Straftat vorzubereiten, zu verabreden oder zu begehen. Es ist das 

Wesen einer freien Gesellschaft, daß der unbefangene Austausch von Gedanken möglich 

sein muß und der Bürger auf eine solche staatsfreie Kommunikation vertrauen kann. 

Dieses Recht wird nicht im Interesse eigenbrötlerischer Individualisten gefordert. Es ist die 

unverzichtbare Grundlage einer freien Gesellschaft, die ohne ein solches Recht in ihrer 

Gesamtheit und in ihrem Kern verändert wird.  

� Der Staat muß den seinem Schutz anvertrauten Bürger in seiner Würde ernst 

nehmen. Er darf ihn nicht als bloßes Objekt und nicht wie einen potentiellen Straftäter 

behandeln, als ein im Prinzip gefährliches Objekt, das unabhängig von individuellem 

Handeln allein schon durch seine Existenz gefährlich ist und daher vorsorglich - sozusagen 

auf Vorrat - überwacht und kontrolliert werden sollte.  

� Der Bürger ist nicht schon dadurch gefährlich und polizeipflichtig, daß er mit 

anderen Menschen kommuniziert und daß er sich dafür auch technischer 

Hilfsmittel bedient, eines Telefons, eines Handys oder eines Computers, den er 

ans Internet anschließt. In einer freien Gesellschaft können das keine 

Anknüpfungspunkte für staatliches Handeln und staatliche Kontrolle sein.  

� Schließlich ist die Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs nicht gegeben. Denn die Tiefe des 

Eingriffs steht in keinem Verhältnis zu dem durch ihn erzielten Nutzen.  

� Im übrigen weise [laut Max-Planck-Institut] „die Aktenanalyse selbst unter den heutigen 

(d.h. den bisherigen) rechtlichen Bedingungen nur für etwa 2 % der Abfragen nach, daß 

sie wegen Löschungen ins Leere gehen", sich also auf Daten richteten, die vom Provider 

nicht oder nicht mehr benötigt wurden. Man kann aus dieser Aussage erkennen, daß 

sich aus einer Speicherung, die über die heute geregelte hinausgeht, kein 

nennenswerter zusätzlicher Gewinn für die Kriminalitätsbekämpfüng ergeben 

wird.   

� Es ist zwar zutreffend, daß sich die Mittel der elektronischen Kommunikation in den letzten 

zwanzig Jahren dramatisch verbreitet haben und daß sie ebenso wie andere Mittel auch zur 

- generell und tendentiell sinkenden - Kriminalität benutzt werden. Es ist auch richtig, daß 

Strafverfolgungsbehörden und Polizei bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität die 

Möglichkeit haben müssen, mutmaßliche Straftäter auch über die Nutzung der 

Kommunikation zu ermitteln und zu überfuhren. Aber es ist in einer freien und 

demokratisch verfaßten Gesellschaft undenkbar und nicht hinnehmbar, daß jedes 

Kommunikationsmittel wie ein gefährliches Werkzeug überwacht und jeder Bürger, 

der ein solches gefährliches Werkzeug besitzt, wie ein potentieller Straftäter in seiner 

Kommunikation [...] vorsorglich verdatet und gespeichert wird.  

� Es verstößt gegen den rechtlichen Grundkonsens unserer Gesellschaft, wenn der 

Staat ohne jeden Unterschied und ohne jede äußere Veranlassung jeden Kontakt 

der beschriebenen Art vorsorglich erfaßt und verdatet. Er ermittelt nicht nur "ins 

Blaue" hinein, sondern er richtet eine Infrastruktur ein, die das Vertrauen der Bürger in 

eine freie Kommunikation zerstört und zukünftig schon bei minimalen Veränderungen der 

Zugriffsberechtigungen, der Zweckbestimmungen oder der Speicherdauer weitere maxi-

male Überwachungen ermöglichen wird.  

� Das Grundrecht aus Art. 1 GG wird damit bereits durch die anlaßlose Speicherung der 

Kommunikationsdaten verletzt. Diese auf Dauer angelegte Regelung verstößt gegen 

die in Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze der Menschenwürde und eines 

demokratischen Rechtsstaats.  
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Internet-Vorratsdatenspeicherung gegen Kinderpornografie nutzlos 

(25.01.2011) 
  

Nach dem "Kompromissvorschlag" von Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger zur 

Vorratsdatenspeicherung soll künftig für jede unserer Internetverbindungen auf Vorrat 

gespeichert werden, wer wann mit welcher IP-Adresse im Netz gesurft, publiziert oder gemailt 

hat, um "insbesondere zum Vorgehen gegen Kinderpornografie solche Bestandsdatenauskünfte 

zu ermöglichen". Eine Berechnung (pdf) des AK Vorrat zeigt nun aber, dass Auskünfte über 

Internetnutzer kaum einmal der Verfolgung des Besitzes kinderpornografischer Darstellungen 

dienen, sondern zu einem Anteil von über 95% der Abmahnung von Urheberrechtsvergehen (z.B. 

Tauschbörsennutzung). Allein die Deutsche Telekom AG legte zu diesem Zweck gegenüber 

privaten Rechteinhabern 2009 die Identität von 2,7 Mio. Internetnutzern offen.  

 

Nach dem Vorschlag der Bundesjustizministerin sollen private Rechteinhaber zwar wohl keinen 

direkten Zugriff auf vorratsgespeicherte IP-Adressen erhalten. Sie könnten aber Strafanzeige 

erstatten und durch anschließende Akteneinsicht die Zuordnung der IP-Adresse in Erfahrung 

bringen.  

Die Bundesjustizministerin hat bei der Pressekonferenz zur Vorratsdatenspeicherung in der 

vergangenen Woche erklärt, ihr Vorstoß zur Einführung einer Internet-Vorratsdatenspeicherung 

beziehe sich "gerade auf mögliche Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Die 

Fachleute sagen, 80% der Daten, die da immer so gerne benutzt werden wollen, beziehen sich 

genau hierauf, nämlich auf Vorgehen gegen Kinderpornografie." Die Zahl von 80% stammt 

allerdings aus einem umstrittenen Bericht des Bundeskriminalamts und ist nicht korrekt, weil 

die BKA-Untersuchung nur einen sehr kleinen und nicht repräsentativ ausgewählten Teil der 

Ermittlungsverfahren mit Internetbezug im Untersuchungszeitraum zum Gegenstand hatte. 

Eine korrekte Gesamtbetrachtung zeigt: An staatliche Behörden erteilte Auskünfte über 

Internetnutzer dienen zu 54% Ermittlungen wegen Betrugs und zu 6% Ermittlungen wegen 

Beleidigung. Nur 3% der Auskünfte an staatliche Stellen werden zur Verfolgung des Besitzes 

kinderpornografischer Darstellungen erteilt. Ermittlungen wegen mutmaßlichen Besitzes 

kinderpornografischer Darstellungen waren aber schon im Jahr 2008 ohne Internet-

Vorratsdatenspeicherung zu 87,5% erfolgreich - weit häufiger als sonstige Ermittlungsverfahren 

(durchschnittliche Aufklärungsquote 2008: 54,8%). Nach Inkrafttreten einer Internet-
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Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2009 erhöhte sich die hohe Aufklärungsquote im Bereich 

kinderpornografischer Darstellungen nicht, sondern sie fiel um 3,7% auf 83,8% ab.  

Eine Vorratsdatenspeicherung senkt die Aufklärungsquote erfahrungsgemäß, weil sie Straftäter 

zur verstärkten Nutzung von Verschleierungstechniken und anderen Kanälen veranlasst. Nach 

Einführung der Internet-Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2009 gaben bereits 46,4% der 

Bürgerinnen und Bürger an, bei der Internetnutzung einen Anonymisierungsdienst zu benutzen 

oder benutzen zu wollen. Wer die Ermittlung von Besitzern kinderpornografischer Darstellungen 

erleichtern will, muss deswegen eine Vorratsdatenspeicherung gerade ablehnen, die ohnehin 

gerade im Internetbereich durch einfache und kostengünstige Mittel jederzeit problemlos 

umgangen werden kann.  
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Untersuchung: Vorratsdatenspeicherung ist ineffektiv (26.01.2011)   

Einer heute veröffentlichten Untersuchung der deutschen polizeilichen Kriminalstatistik zufolge 

ist eine Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten bei der Verfolgung schwerer Straftaten 

nicht von Nutzen.  

Eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006 sieht vor, dass Telekommunikationsunternehmen 

verpflichtet werden sollen, Informationen über die Verbindungen ihrer sämtlichen Kunden 

aufzubewahren, um die "Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von schweren Straftaten, wie 

sie von jedem Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht bestimmt werden", zu erleichtern. 

Deutschland setzte die Richtlinie mit Wirkung ab 2008 um. Nach einer einstweiligen Anordnung 

des Bundesverfassungsgerichts konnten Strafverfolger auf Vorrat gespeicherte Verbindungsdaten 

für Ermittlungen wegen schwerer Straftaten abrufen. Ferner konnten sie zur Aufklärung jeglicher 

Straftat Internetnutzer mithilfe von Vorratsdaten identifizieren lassen. 2010 hob das 

Bundesverfassungsgericht die deutschen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung auf, weil sie 

unverhältnismäßig tief in die Grundrechte eingriffen.  

Eine heute vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung veröffentlichte Analyse[1] der 
einschlägigen Tatbestände der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts offenbart 

nun, dass die Vorratsdatenspeicherung, solange sie in Kraft war, die Aufklärung schwerer 

Straftaten nicht verbesserte. So registrierte die Polizei in der Zeit der Vorratsdatenspeicherung 

mehr schwere Straftaten (2009: 1.422.968) als zuvor (2007: 1.359.102), die zudem seltener 

aufgeklärt wurden (2009: 76.3%) als noch vor Beginn der anlasslosen 

Kommunikationsprotokollierung (2007: 77.6%). Als 2009 auch Internetdaten auf Vorrat 

gespeichert werden mussten, stieg die Zahl der registrierten Internetstraftaten von 167.451 im 

Jahr 2008 auf 206.909 im Jahr 2009 stark an, während die Aufklärungsrate bei Internetstraftaten 

von 79,8% im Jahr 2008 auf 75,7% im Jahr 2009 zurückging.  

Dem AK Vorrat zufolge lassen sich diese kontraproduktive Wirkungen einer 

Vorratsdatenspeicherung mit Verhaltensanpassungen erklären. Um der ausufernden Erfassung 

sensibler Kommunikationsdaten zu entgehen, werden unter Geltung einer 

Vorratsdatenspeicherung verstärkt Internetcafés, öffentliche WLAN-Zugänge, 

Anonymisierungsdienste, öffentliche Telefone und nicht-elektronische Kommunikation genutzt. 

Solche Vermeidungsmaßnahmen können nicht nur Vorratsdaten die Aussagekraft nehmen, 

sondern zugleich gezielte Überwachungsmaßnahmen vereiteln, wie sie ohne 

Vorratsdatenspeicherung noch möglich gewesen wären. Insgesamt kann eine 

Vorratsdatenspeicherung dadurch der Verfolgung von Straftaten abträglich sein, indem sie einige 

Ermittlungen erleichtert, weit mehr Ermittlungen aber vereitelt.  

Da die Europäische Kommission derzeit die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung evaluiert, 

fordern über 100 europäische Bürgerrechts-, Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen 

ebenso wie Telefonseelsorge- und Notrufvereine, Berufsverbände, Gewerkschaften, 

Verbraucherzentralen und Wirtschaftsverbände von der EU-Kommission, "die Aufhebung der EU-

Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung zugunsten eines Systems zur schnellen Sicherstellung und 

gezielten Aufzeichnung von Verkehrsdaten vorzuschlagen".[2] Das deutsche Beispiel beweist, 
dass solche gezielten Ermittlungen insgesamt effektiver sein können als wahllos Daten über das 

Kommunikations-, Bewegungs- und Internetnutzungsverhalten der gesamten Bevölkerung 

anzuhäufen. In mehreren EU-Staaten wird die Verhältnismäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung 

zurzeit vor Gericht angefochten. Der Europäische Gerichtshof wird dazu voraussichtlich 2012 eine 

Entscheidung fällen.  

Unterstützung erhalten die Kritiker der EU-Richtlinie nun auch von der deutschen 

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die sich ebenfalls für eine Änderung 

der Richtlinie dahin ausgesprochen hat, dass Daten nur noch in konkreten Verdachtsfällen 

gespeichert werden. Leutheusser-Schnarrenberger sagte auf einer Pressekonferenz vergangene 

Woche: "Es haben sechs Mitgliedsstaaten insgesamt diese Richtlinie seit Inkrafttreten nicht 

umgesetzt. Damit ist die Kommission ein Stück weit gescheitert in ihrem Vorhaben, innerhalb der 

Europäischen Union einheitliche Standards zu Wettbewerbszwecken zu bekommen, denn das ist 

ja die Grundlage dafür gewesen, dass diese Richtlinie überhaupt verabschiedet werden konnte. 

Sie ist nicht auf der Grundlage der dritten Säule zu Zwecken der Strafverfolgung verabschiedet 

worden, weil es dazu keine Einstimmigkeit gegeben hat. Und deshalb muss die Kommission ein 

ganz großes Interesse daran haben, bei der Evaluierung zu sehen, wie man den Mitgliedsstaaten 

mehr Spielräume eröffnen kann. Denn sechs Staaten haben die Richtlinie nicht umgesetzt, 
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Schweden und Österreich sind schon zweimal verurteilt worden. [...] Dies zeigt, dass das nicht 

ein Erfolgsprojekt der Europäischen Kommission und der Europäischen Union ist."[3]  

Justiz-Staatssekretär Dr. Max Stadler bekräftigte nach einem informellen Treffen der 

Europäischen Justiz- und Innenminister letzte Woche: "Zum Schutz der Grundrechte gehört es 

auch, dass wir bei Maßnahmen der Strafverfolgung nur so weit in die Privatsphäre der 

Bürgerinnen und Bürger eingreifen, als es unbedingt erforderlich ist. Die derzeitige EU-Richtlinie 

zur Vorratsdatenspeicherung geht unserer Meinung nach über dieses Ziel hinaus. 

Selbstverständlich brauchen Strafverfolgungsbehörden Daten, um Beweise zu erheben. 

Deswegen ist es in einem bestimmten Umfang gerechtfertigt, wenn Telekommunikationsdaten 

gespeichert werden, aber unserer Meinung nach nicht ohne Anlass. Es ist sehr erfreulich, dass 

Justizkommissarin Viviane Reding diesen Vorschlag der deutschen Bundesjustizministerin [zur 

Einführung eines Quick-Freeze-Verfahrens] als 'vielversprechenden Lösungsansatz' bezeichnet 

hat."[4] 
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Vorratsdatenspeicherung: Die Kinderporno-Lüge (31.01.2011)   

Das Bundesjustizministerium will wegen vermeintlicher Lücken beim Vorgehen gegen 

Kinderpornografie im Internet eine Vorratsdatenspeicherung. Doch von 1.000 nicht aufgeklärten 

Straftaten handelt es sich bei weniger als einer um Kinderpornografie im Internet.  

Nach einem "Kompromissvorschlag" von Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger 

zur Vorratsdatenspeicherung soll künftig für jede unserer Internetverbindungen auf Vorrat 

gespeichert werden, wer wann mit welcher IP-Adresse im Netz gesurft, publiziert oder gemailt 

hat, um "insbesondere zum Vorgehen gegen Kinderpornografie solche Bestandsdatenauskünfte 

zu ermöglichen". Die Bundesjustizministerin erklärte, ihr Vorstoß beziehe sich "gerade auf 

mögliche Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Die Fachleute sagen, 80% der 

Daten, die da immer so gerne benutzt werden wollen, beziehen sich genau hierauf, nämlich auf 

Vorgehen gegen Kinderpornografie."  

Ein Blick in die einschlägigen Statistiken ergibt allerdings ein vollkommen anderes Bild: 

� Von 1.000 polizeilich bekannten aber nicht aufgeklärten Straftaten handelt es sich bei 

weniger als einer um Verbreitung oder Verschaffung von Kinderpornografie im Internet 

(unter 0,1%). 

� Nicht einmal jede 50. polizeilich bekannte aber nicht aufgeklärte Straftat wird überhaupt 

im Internet begangen (unter 2%). 

� Auskünfte über Internetnutzer (IP-Adressen) werden fast ausschließlich (zu 95,4%) an 

private Rechteinhaber zur Abmahnung von Urheberrechtsverstößen und nur zu einem 

geringen Bruchteil (0,1%) für strafrechtliche Ermittlungen wegen Austauschs 

kinderpornografischer Darstellungen im Internet erteilt. 

� Im Internet begangene Straftaten werden zu einem weit höheren Anteil (2009: 76%) 

aufgeklärt als Straftaten allgemein (2009: 56%). Dies gilt auch für die Verbreitung 

kinderpornografischer Darstellungen im Internet (Aufklärungsquote 2009: 84%).  

� Vor Inkrafttreten der Internet-Vorratsdatenspeicherung zum 01.01.2009 war die 

Aufklärungsrate bei Internetdelikten höher (2008: 80%) als unter Geltung der Internet-

Vorratsdatenspeicherung (2009: 76%). 

Insgesamt zeigt sich: Es gibt auch ohne Vorratsspeicherung von Internetadressen keine 

signifikante Aufklärungslücke im Internet, schon gar nicht bei Ermittlungen wegen 

Kinderpornografie im Internet. Umgekehrt werden Internetdelikte häufiger aufgeklärt als 

außerhalb des Internet begangene Straftaten. 

Die vom Justizministerium offenbar übernommene Behauptung des Bundeskriminalamts, 

72,82% nicht beantworteter Auskunftsersuchen beträfe "die Straftatbestände Verbreitung, 

Erwerb oder Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften", ist auf abenteuerliche Art und 

Weise zustande gekommen: Beispielsweise lagen 209 der vom BKA ergebnislos angefragten 

Internetverbindungen länger als 10 Tage zurück, die Anfragen waren wegen der dem BKA 

bekannten, kürzeren Speicherfristen der Provider von vornherein sinnlos. 147 weitere angefragte 

Internetverbindungen lagen sogar länger als sechs Monate in der Vergangenheit! Auf Nachfrage 

teilte uns das Bundesinnenministerium mit, dort sei nicht bekannt, ob das Bundeskriminalamt 

die öffentlich beklagte Zahl erfolgloser Verbindungsdatenabfragen durch erkennbar aussichtslose 

Ersuchen in die Höhe getrieben habe. Nach einer ausführlichen Analyse unsererseits sind die 

BKA-Zahlen "irrelevant" und belegen "keine blinde Flecken in der Verbrechensbekämpfung oder 

Schutzlücken". Auch Dr. Michael Kilchling vom Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht in Freiburg kritisierte: "Für eine seriöse wissenschaftliche 

Stellungnahme fehlt jede Basis". Dennoch ist ausgerechnet die Bundesjustizministerin dem 

unhaltbaren, vom Bundesinnenminister im Rahmen einer politischen Kampagne in Auftrag 

gegebenen BKA-Bericht aufgesessen.  

Weiter heißt es in dem Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums zur Rechtfertigung der 

vorgeschlagenen Internet-Vorratsdatenspeicherung, die Zuordnung von IP-Adressen 

ermöglichten "die Erstellung aussagekräftiger Persönlichkeits- und Bewegungsprofile praktisch 

jeden Bürgers" nicht. Tatsächlich ist genau dies der Fall: Die Kenntnis der Identität eines 

Internetnutzers macht in Verbindung mit "Logfiles" der Diensteanbieter potenziell unsere 

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/427/79/lang,de/



gesamte Internetnutzung nachvollziehbar – nicht nur, mit wem wir in Verbindung standen (wie 

bei Telefon-Verbindungsdaten), sondern sogar die Inhalte, für die wir uns im Netz interessiert 

haben (gelesene Internetseiten, eingegebene Suchbegriffe usw.). 

Internetdienste im In- und Ausland protokollieren verbreitet jeden unserer Klicks und jede 

unserer Eingaben auf Vorrat. Das Bundesverfassungsgericht meinte 2010 noch, eine Internet-

Vorratsdatenspeicherung laufe nicht darauf hinaus, "eine allgemein umfassende Datensammlung 

zur weitestmöglichen Rekonstruierbarkeit jedweder Aktivitäten der Bürger zu schaffen", weil das 

deutsche Telemediengesetz verhindere, "dass die Internetnutzung inhaltlich in allgemeinen 

kommerziellen Datensammlungen festgehalten wird und damit rekonstruierbar bleibt." Das 

Gericht übersah dabei aber, dass ein deutsches Gesetz für die größten Diensteanbieter im 

Internet mit Sitz im Ausland von vornherein nicht gilt. Allein Google speichert jeden unserer 

Klicks neun Monate lang auf Vorrat und gibt jeden Tag dreimal solche Surfprotokolle an 

deutsche Behörden heraus – ohne richterliche Anordnung, auch präventiv und selbst an 

Nachrichtendienste. Vor dem Hintergrund solcher Surfprotokolle ist es gerade die Zuordnung der 

genutzten IP-Adresse, die Polizei und Geheimdiensten die "Erstellung aussagekräftiger 

Persönlichkeitsprofile" über uns ermöglicht. Aus der IP-Adresse lässt sich auch der 

Aufenthaltsort ableiten - neuerdings sogar, ob man von zuhause, auf der Arbeit oder unterwegs 

surft. 

Das Bundesjustizministerium schreibt schließlich, das vom Bundesverfassungsgericht anerkannte 

"diffus bedrohliche Gefühl des Beobachtetseins" entstehe bei einer Internet-Vorratsspeicherung 

nicht. Tatsächlich kündigten 2009 aber schon 46% der Bürger an, einen Anonymisierungsdienst 

zu nutzen oder nutzen zu wollen – ganz ohne Sorge vor Beobachtung? Nach Inkrafttreten der 

Vorratsdatenspeicherung wurde uns berichtet, politische Themen würden in Chats und 

Internetforen gemieden, intime Themen nicht mehr recherchiert, E-Mails nur noch zurückhaltend 

versandt. Eine Internetnutzerin schrieb: "Letztes Jahr habe ich einige Hilfeseiten von 

Missbrauchsopfern umgesehen und mir hier und da Rat und Hilfe gesucht, auch konnte ich sicher 

sein, dass meine Geschichte zu meiner realen Person nicht zugeordnet werden konnte. Bei dem 

Gedanken, dass jemand über meine IP dann meinen Namen meine Adresse und meine 

Geschichte haben könnte, wird mir ziemlich übel. Deshalb habe ich mich aus diversen Foren und 

Chats zurück gezogen und somit leider auch keine Möglichkeit mehr, mich mit anderen anonymen 

Opfern auszutauschen." 
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Vorratsdatenspeicherung: Politische Einflussnahme auf unliebsame 

Forscher? (01.02.2011) 
  

+++ Das Bundesjustizministerium verlangte 2007 "Nachbesserungen" an einem unliebsamen 

Forschungsbericht zur Vorratsdatenspeicherung - doch welche Änderungen verlangt wurden, soll 

auch heute noch unter Verschluss bleiben. +++  

Im Jahr 2004 forderte der Bundestag die Bundesregierung auf, bis zum 30.06.2007 einen 

Erfahrungsbericht über die Nutzung von Telekommunikationsdaten zur Strafverfolgung 

vorzulegen. Im Juli 2007 lag der entsprechende Bericht des Max-Planck-Instituts für 

internationales und ausländisches Strafrecht dem Bundesjustizministerium vor, das damals 

wegen des Gesetzentwurfs zur Vorratsdatenspeicherung massiv unter öffentlicher Kritik stand. 

Auf Wunsch des Ministeriums wurde der Bericht im September 2007 von den Forschern 

"nachgebessert". Das Bundesamt für Justiz "prüfte" die neue Fassung, versah sie mit 

"Anmerkungen" und leitete sie an das Bundesjustizministerium weiter.  

Im Ministerium wurde eine Vorlage an Ministerin Brigitte Zypries erstellt, welche einen "Vorschlag 

zum weiteren Vorgehen" unterbreitete und die "Annahmefähigkeit" des Berichts feststellte. Der 

Forschungsbericht wurde trotzdem erst nach Beschluss des Gesetzes zur 

Vorratsdatenspeicherung am 9. November 2007 veröffentlicht - angeblich, weil "zum damaligen 

Zeitpunkt eine Abnahme des Gutachtens kurzfristig nicht zu finalisieren war". In ihrem Bericht 

waren die Forscher zu einem politisch brisanten Ergebnis gekommen: "Doch weist die 

Aktenanalyse selbst unter den heutigen rechtlichen Bedingungen nur für etwa 2% der Abfragen 

nach, dass sie wegen Löschungen ins Leere gehen." Und: "Die Aktenanalyse führt somit zu dem 

Ergebnis, dass im Untersuchungszeitraum die Löschung im Zusammenhang mit der Ausführung 

der Verkehrsdatenabfrage jedenfalls keine erhebliche Rolle spielt." 

Welche "Nachbesserungen" hat das Bundesjustizministerium damals von den unbequemen 

Forschern verlangt? Und warum wurde der "annahmefähige" Bericht unseren Volksvertretern 

vorenthalten, als sie über das verfassungswidrige Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 

abstimmten?  

Mit einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat ein AK Vorrat-Mitglied "Übersendung 

aller bei dem BMJ vorhandener Unterlagen bezüglich des Forschungsprojekts 'Rechtswirklichkeit 

der Auskunftserteilung über Telekommunikationsverbindungsdaten nach §§ 100g, 100h StPO' des 

Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht" verlangt. Doch das 

Bundesjustizministerium, inzwischen von Frau Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) geführt, 

lehnte den Antrag ab: Die ursprüngliche Fassung des Forschungsberichts sei urheberrechtlich 

geschützt. Und die Anmerkungen des Ministeriums dazu unterfielen dem "Kernbereich exekutiver 

Eigenverantwortung". 

Der daraufhin eingeschaltete Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit fand 

dazu deutliche Worte: Die Befürchtung einer Urheberrechtsverletzung "kann ohne Belege von mir 

nicht akzeptiert werden." Es müsse näher geprüft werden, "ob hier tatsächlich ein vom Gesetz 

anerkannter Hinderungsgrund besteht". Auch dass die Unterlagen "dem Kern exekutiver 

Eigenverantwortung zuzuordnen und deshalb nicht zugänglich zu machen sind, wird von mir nicht 

geteilt."  

Nach den deutlichen Worten des BfDI überprüft das Ministerium nun seit Wochen seine Position. 

Gleichzeitig schlägt es, nachdem das Bundesverfassungsgericht den damaligen Gesetzentwurf 

des Ministeriums für im Kern verfassungswidrig erklärt hat, bereits eine neue 

Vorratsdatenspeicherung vor. 

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/428/79/lang,de/
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